Ministerium fiur Verkehr

Baden-Wiirttemberg

GZ.: VM3-3894-402/2/5

Richtlinie zur Betriebskostenforderung fir

Automatische Fahrgastzahlsysteme (AFZS)

vom 13.01.2026

1 Zuwendungsziel

Das Land Baden-Wirttemberg gewahrt Zuwendungen zur Finanzierung von Vorha-
ben, die zur Erleichterung der Benutzung des Offentlichen Personennahverkehrs in
Baden-Wiirttemberg dringend erforderlich sind. Der Umstieg auf den OPNV und da-
mit die Erreichung der nationalen und europaischen Klimaziele wird durch verbund-
grenziberschreitende verkehrliche und tarifliche Maf3Bhahmen beschleunigt.

Das Land Baden-Wurttemberg strebt die flachendeckende Einfihrung von Automa-
tischen Fahrgastzihlsystemen (AFZS) in Baden-Wurttemberg an. Die Férderung ist
landesseitig erforderlich, denn es besteht ein erhebliches Interesse an den Nachfra-
gedaten des OPNV, um sie bei der Ausbaustrategie des Landes zu beriicksichtigen
und zielgerichtete Anreize zu Angebotsausbau setzen und deren Wirkung evaluie-
ren zu kénnen.

2 Rechtsgrundlagen

Zuwendungen werden gewahrt nach Maf3gabe

Stand 13.01.2026



— des § 13 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Planung, Organisation und Gestal-
tung des 6ffentlichen Personennahverkehrs (OPNVG)

— der Landeshaushaltsordnung fiir Baden-Wirttemberg (LHO) sowie der
dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO), insbe-
sondere §8 23 und 44 LHO, sowie der Allgemeinen Nebenbestimmungen
zur Projektférderung an kommunale Kérperschaften (ANBest-K),

- des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwV{G), das zuletzt durch
Gesetz vom 28. Januar 2025 GBL. 2025 Nr. 8) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, insbesondere der 8§ 43, 48, 49 und 49a
LVwVIG.

Weitere Bedingungen und Auflagen werden ggfls. im Zuwendungsbescheid festge-
legt.

Die Zuwendung erfolgt im Rahmen der verfligbaren Ausgabe- und Verpflichtungs-
ermachtigungen gemal dem Staatshaushaltsgesetz. Ein Rechtsanspruch auf die
Gewéhrung von Zuwendungen besteht nicht.

Aus gewahrten Zuwendungen kann nicht auf eine kiinftige Férderung geschlossen
werden. Bewilligungsstelle ist das Ministerium flr Verkehr, das aufgrund seines
pflichtgemaBen Ermessens entscheidet.

3 Zweck der Zuwendung

Zuwendungszweck ist, flachendeckend automatische Fahrgastzahlsysteme und
maximal vier regionale Hintergrundsysteme (rHGS) zu betreiben. Mit diesen Fahr-
gastzahlsystemen sollen die leistungsbezogenen Parameter zur Bestimmung der
Hohe der Zuweisungen an die Aufgabentréager zur Finanzierung von Verkehrs- und
Tarifleistungen im &éffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Abs. 1 und 2 OPNVG
automatisiert erhoben und tbermittelt werden. Die Férderung ist landesseitig erfor-
derlich, denn es besteht ein erhebliches Interesse an den Nachfragedaten des
OPNV, um sie bei der Ausbaustrategie des Landes zu berilicksichtigen und zielge-
richtete Anreize zu Angebotsausbau setzen und deren Wirkung evaluieren zu kén-
nen. Die Daten zur Fahrgastnachfrage missen in landesweit vergleichbarer Qualitat
vorliegen, alle Verkehrstage umfassen und jahrlich mit einer statistischen Sicherheit
nach anerkannten wissenschaftlichen Standards ermittelt werden.



4 Zuwendungsempfangerin oder Zuwendungsemp-
fanger

4.1 Kommunale Aufgabentrager

Zuwendungen werden gewahrt an Stadt- und Landkreise in ihrer Funktion als
OPNV-Aufgabentrager nach § 6 Abs. 1 OPNVG. Fiir diese Zuwendungsempféanger ist
das Antragsstellungsformular der Anlage 3 und 3d zu verwenden.

4.2 Kommunaler Leit-Aufgabentrager fiir mehrere kommunale
Aufgabentrager

Alternativ zur Zuwendung an einen einzelnen kommunalen Aufgabentrager nach
Ziff. 41 werden Zuwendungen an einen Leit-Aufgabentrager nach § 6 Abs. 1 OPNVG
mit dem Ziel der Vorhabenblindelung gewahrt. In diesem Fall tritt der Leit-Aufga-
bentrager in die Rechte und Pflichten des grundséatzlich zuwendungsberechtigen
einzelnen kommunalen Aufgabentragers nach Ziff. 4.1 ein und begrindet ein eige-
nes Zuwendungsverhaltnis anstelle dieser.

Voraussetzung hierfir ist, dass jeder der grundsatzlich zuwendungsberechtigten
einzelnen kommunalen Aufgabentrager nach Ziff. 4.1 den Leit-Aufgabentrager zur
Antragstellung und zur Eingehung des Zuwendungsverhaltnisses anstelle dieser er-
machtigt und den Verzicht auf ein eigenes Zuwendungsverhaltnis nach Ziff. 4.1 er-
klart. Hierzu ist das Formblatt der Anlage 3c zu verwenden.

Far diese Zuwendungsempfanger sind die Antragsstellungsformulare der Anlage
3a, 3b und 3d zu verwenden.

4.3 Verband Region Stuttgart und kommunale Zweckver-
bande

Alternativ zur Zuwendung an einzelne kommunale Aufgabentrager nach Ziff. 4.1
werden Zuwendungen an nachfolgende Institutionen mit dem Ziel der Vorhaben-
blindelung gewahrt:



- Verband Region Stuttgart nach MaBgabe des § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 3
Nummer 4 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ und Num-
mer 3 GVRS

- Kommunale Zweckverbande, die sich ausschlie3lich aus 6ffentlich-rechtlichen
Mitgliedern i. S. d. § 2 Abs. 2 S.1 GKZ BW oder staatlichen Ebenen zusammenset-
zen.

In diesen Fallen tritt der Verband Region Stuttgart oder der kommunale Zweckver-
band in die Rechte und Pflichten des grundsatzlich zuwendungsberechtigen kom-
munalen Aufgabentragers nach Ziff. 4.1 ein und begriindet ein eigenes Zuwen-
dungsverhaltnis anstelle dieser.

Voraussetzung hierfir ist, dass jeder der grundsatzlich zuwendungsberechtigten
kommunalen Aufgabentrager nach Ziff. 4.1 den Verband Region Stuttgart oder den
kommunalen Zweckverband zur Antragstellung und zur Eingehung des Zuwen-
dungsverhaltnisses anstelle dieser erméachtigt und den Verzicht auf ein eigenes Zu-
wendungsverhaltnis nach Ziff. 4.1 erklart. Hierzu ist das Formblatt der Anlage 3c zu
verwenden. Fur diese Zuwendungsempfanger sind die Antragsstellungsformulare
der Anlage 3a, 3b und 3d zu verwenden.

5 Zuwendungsvoraussetzungen

Neben den allgemein gultigen zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzun-
gen insbesondere Ziffer 1der VV zu § 44 LHO, hat der Zuwendungsempfanger fol-
gende Zuwendungsvoraussetzungen zu erfillen:

Die AFZS-Infrastruktur - bestehend aus Fahrzeugausristung und regionalem Hin-
tergrundsystem (rHGS) - muss vorhanden, zertifiziert und in einem betriebsfahigen
Zustand sein. Ausschlaggebend sind die im Anforderungskatalog Automatische
Fahrgastzahlsysteme (Anlage 1) zum Zeitpunkt der Antragstellung jeweils festge-
legten Kriterien. Die Einbeziehung der Linien kann sukzessive im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes erfolgen, das im Rahmen der Férderung nach LGVFG aufzustellen
ist. Sofern eine Betriebskostenforderung fir Zahlfahrzeuge beantragt wird, deren In-
vestitionen nicht im Rahmen der LGVFG-Investitionskostenforderung gefordert



werden, ist ein Gesamtkonzept auf Basis der AFZS-Investitionskostenrichtlinie vor-
zulegen, das diese Zahlfahrzeuge berlcksichtigt.

Die Betriebskostenférderung untergliedert sich in eine jahrliche Pauschale je kom-
munalem Aufgabentréger nach § 6 Abs. 1 OPNVG und eine jahrliche Pauschale je
forderfahigem Fahrzeug.

Zuwendungsvoraussetzung fur die jahrliche Pauschale je Aufgabentrager ist:

e Fir mindestens ein Linienbtndel im Verantwortungsbereich des kommunalen
Aufgabentragers nach § 6 Abs. 1 OPNVG werden Z&hldaten gemaR Anforde-
rungskatalog verarbeitet und kénnen fiir Zwecke des § 15 OPNVG genutzt
werden. Sind die Linien noch nicht gebindelt, gilt die Anforderung fir die ge-
planten Linienbindel. Sind auch keine Linienbtndel in Planung oder werden
die Fahrzeuge linienbindeltubergreifend eingesetzt, ist die Gesamtzahl der im
Aufgabentragergebiet eingesetzten Fahrzeuge je Betriebsstandort mal3ge-
bend.

e Das Testat Uber die erfolgreiche Zertifizierung des rHGS ist spatestens zum
Termin des ersten Zwischenverwendungsnachweises vorzulegen. Sofern die
Zertifizierung vor Beginn des Bewilligungszeitraumes noch nicht erfolgreich
abgeschlossen war, sind samtliche Zahldaten, die bis zum erfolgreichen Ab-
schluss der Zertifizierung des rHGS erhoben wurden, mit der zertifizierten
Version des rHGS ruckwirkend neu aufzubereiten und (ggf. erneut) an das
Land zu liefern.

Zuwendungsvoraussetzungen fur die jahrliche Pauschale je férderfahigem Fahr-
zeug sind:

e Der kommunale Aufgabentrager nach § 6 Abs. 1 OPNVG, fiir den das Fahr-
zeug Zahldaten liefert, muss die Zuwendungsvoraussetzungen fur die jahrli-
che Pauschale je Aufgabentrager erfillen.

e Die Anzahl férderfahiger Fahrzeuge ist je kommunalem Aufgabentrager nach
§ 6 Abs. 1 OPNVG wie in Ziff. 6.2 beschrieben begrenzt.



6

6.1

Zahlfahrzeuge, fur die eine Betriebskostenférderung beantragt wird, missen
mindestens 60 % ihrer Fahrplankilometer in Baden-Wurttemberg erbringen.

Fahrzeuge, die aufgabentragertbergreifend eingesetzt werden, sind dem
kommunalen Aufgabentréger nach § 6 Abs. 1 OPNVG mit dem liberwiegen-
den Einsatz auf Basis der Fahrplankilometer des Fahrzeugs zuzuordnen. So-
fern aus betrieblichen Grinden keine eindeutige Zuordnung maoglich ist, ist
auch eine fiktive Aufteilung zuldssig (vgl. Anlage 2, Abschnitt 2.1). Eine Mehr-
fachberucksichtigung derselben Zéhlfahrzeuge bei unterschiedlichen Aufga-
bentragern innerhalb desselben Abrechnungsjahres ist nicht zuléssig.

Ein zu forderndes Zahlfahrzeug muss je Abrechnungsjahr fiir den Verantwor-
tungsbereich des kommunalen Aufgabentrégers nach § 6 Abs. 1 OPNVG ver-
wertbare Zahldaten gemal Anforderungskatalog fir mindestens 20 Tage des
Abrechnungsjahres geliefert haben.

Das Testat Uber die erfolgreiche Zertifizierung (oder eine Bescheinigung tiber
eine genehmigte Zertifikatsiibertragung) der Fahrzeugausrustung ist spates-
tens zum Termin des Zwischenverwendungsnachweises fur das Abrech-
nungsjahr vorzulegen, in dem das Fahrzeug erstmalig geférdert werden soll.
Sofern die Zertifizierung vor Beginn des Abrechnungsjahres noch nicht er-
folgreich abgeschlossen war, dirfen nur Zahldaten verwendet und zur Er-
mittlung der mindestens 20 Tage berlcksichtigt werden, die nach dem Be-
ginn der zur erfolgreichen Zertifizierung durchgefiihrten Vergleichszahlung
erhoben wurden.

Art und Umfang, Hohe der Zuwendungen

Art und Umfang der Férderung

Die Forderung erfolgt im Rahmen einer Projektférderung und wird als Zuschuss ge-

wahrt. Als Finanzierungsart wird eine Festbetragsfinanzierung festgelegt.



6.2 Hoéhe der Férderung
Die Zuwendungshdhe betragt jahrlich:

- pro kommunalem Aufgabentrager nach § 6 Abs. 1 OPNVG, der sich dem
regionalen AFZS-Hintergrundsystem angeschlossen hat: 20.000,00 €
- pro forderfahigem Zahlfahrzeug: 650,00 €

Die Anzahl der Zahlfahrzeuge, fur die eine Betriebskostenférderung gewahrt wird,
richtet sich nach dem férderfahigen Zahlfahrzeug-Ausstattungsgrad im Rahmen
der AFZS-Investitionskostenforderung (Richtlinie zur VwV-LGVFG Uber die Férde-
rung von automatischen Fahrgastzahlsystemen (RL AFZS, im Internet abrufbar un-
ter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderun-
gen/fb85/oepnv/), der auf Basis der Anlage 1, Anforderung A 1-13, fiir den geplanten
Bewilligungszeitraum jahresscheibenscharf ermittelt wird.

Soweit aufgrund von bereits vorhandenen Zahlfahrzeugen, die die Vorgaben der
Anlage 1 erflllen, keine Investitionskostenférderung in Anspruch genommen wird,
ist der forderfahige Zahlfahrzeug-Ausstattungsgrad jahresscheibenscharf fiktiv auf
Grundlage der Anlage 1, Anforderung A 1-13, zu ermitteln und wird dementspre-
chend fiur die forderfahige Zahlfahrzeuganzahl bei der Betriebskostenférderung zu-
grunde gelegt. Auch in diesem Fall ist ein Gesamtkonzept auf Basis der AFZS-Inves-
titionskostenrichtlinie vorzulegen.

Nachtragliche Anderung des Fahrzeugbestandes:

Um einer Anderung des auf Basis der Anlage 2 zugrunde zulegenden Fahrzeugbe-
standes, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bekannt ist, Rechnung zu
tragen, kann die Betriebskostenférderung flr zusatzliche Zahlfahrzeugen beantragt
werden.

Die zusatzliche Betriebskostenfoérderung ist auf 20 Prozent der nach der Anlage 2
als forderfahig ermittelte Zahlfahrzeuganzahl begrenzt. Es wird auf ganze Zahlfahr-
zeuge aufgerundet.

Die Betriebskostenférderung fur diese zuséatzlichen Zahlfahrzeuge ist weiterhin be-
grenzt auf den zum Zeitpunkt des Ablaufs des jeweiligen Abrechnungsjahres nach
Anlage 2 ermittelten Gesamtausstattungsgrad.


https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/fb85/oepnv/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/fb85/oepnv/

Sofern der Bewilligungszeitraum (vgl. Ziff. 8.5) nicht nur ganze Jahre umfasst, wird
der Zuschuss anteilig entsprechend auf volle Monate gekurzt.

Die Zuwendung ist fir folgende laufende Kosten zu verwenden:

- Erzeugung und Aufzeichnung von automatischen Fahrgastzahldaten,

- Automatisierte Ubertragung der Daten vom Fahrzeug auf ein ortsfestes
Speichermedium,

- Ubertragung von Z&hl- und Fahrplandaten an das regionale Hintergrund-
system, an das sich der Zuwendungsempfanger angeschlossen hat,

- Nutzung der regionalen Hintergrundsysteme (Betriebs- und Wartungs-
kosten),

- Prifung und Zusammenfihrung von Zahl- und Fahrplandaten im regiona-
len Hintergrundsystem, an das sich der Zuwendungsempfanger ange-
schlossen hat,

- Bidndelung, Bearbeitung und Hochrechnung der Daten,

- Messfahrtenplanung, Stichproben- und Plausibilitatsprifung,

- Protokollierung der Prifungen,

— Weitergabe von Zahl- und Fahrplandaten gemaf3 Anforderungskatalog
Automatische Fahrgastzahlsysteme (Anlage 1),

- Wartung, Instandsetzung und Rezertifizierung der technischen Systeme
der gesamten Datenkette,

- Sicherstellung der Einhaltung von Vorgaben an Menge und Qualitat der
automatischen Zéhlung wahrend der gesamten Datenkette vom Sensor
bis zur Weitergabe gemal Anforderungskatalog Automatische Fahrgast-
zahlsysteme (Qualitdtsmanagement).

Die Verwendung der Zuwendung fur Investitionskosten ist nicht zul&ssig.



7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Betriebskosten fur Zahlfahrzeuge, die bereits beschafft wurden, kbnnen geférdert
werden, wenn sie den Voraussetzungen dieser Richtlinie entsprechen. Auf Bestim-
mungen zum vorzeitigen MaBnahmenbeginn wird insoweit verzichtet. Eine rickwir-
kende Forderung wird durch diese Regelung jedoch nicht gewahrt.

Eine Kumulierung mit anderen Férderprogrammen ist ausgeschlossen.

8 Verfahren

8.1 Antragstellung

Die Antrage sowie die beizufligenden Unterlagen (siehe 8.3) sind bis zum
01.04.2026 oder zu einem spateren Zeitpunkt jeweils zum 01.04. oder 01.10. eines
Jahres beim Ministerium far Verkehr per E-Mail einzureichen.

Im Antrag ist festzulegen, welcher Betriebsumfang pro Abrechnungsjahr zur Um-
setzung geplant ist (Anzahl férderfahiger Fahrzeuge pro Aufgabentrager und im
Falle der Ziff. 4.2 und 4.3 die Benennung der Aufgabentrager). Auf Grundlage dieses
Mengengeristes wird die maximale Bewilligungssumme ermittelt.

8.2 Antragsweg

Die Antrage sind per E-Mail beim Ministerium flir Verkehr einzureichen. Hierflr ist
das eingerichtete Funktionspostfach AFZS@vm.bwl.de zu nutzen.

8.3 Antragsunterlagen
Der Zuwendungsantrag umfasst folgende Bestandteile:

- Standardisierte Antragsformulare (Anlage 3 oder Anlage 3a und 3b)


file:///D:%5CDownload%20Stand%2022022022%5CDownloads%5CAFZS%40vm.bwl.de

- Ubersicht zur Anzahl der voraussichtlich im Verantwortungsbereich des
kommunalen Aufgabentrégers nach § 6 Abs. 1 OPNVG eingesetzten Z&hlfahr-
zeuge sowie Fahrzeuge insgesamt. Sofern fir mehr als 35% der einzusetzen-
den Fahrzeuge eine Forderung beantragt wird, ist eine detaillierte Aufstel-
lung gemal den Vorgaben aus Anlage 2 beizufligen. Hierzu ist das Formular
aus Anlage 3d zu verwenden. Dies gilt auch im Falle der Antragstellung
durch einen Leit-Aufgabentrager nach Mal3gabe der Ziff. 4.2 sowie durch den
Verband Region Stuttgart oder einen kommunalen Zweckverband nach Mal3-
gabe der Ziff. 4.3.

- Gesamtkonzept geman Richtlinie zur VwWV-LGVFG Uber die Férderung von
automatischen Fahrgastzéhlsystemen (RL AFZS) - Anlage 7j zur VwWV-LGVFG

8.4 Bewilligungsverfahren

Prifungs-, Entscheidungs- und Bewilligungsbehdrde ist das Ministerium fur Ver-
kehr. Die im Zusammenhang mit diesem Foérderprogramm durch das Ministerium fir
Verkehr bereitgestellten Formblatter sind zu verwenden.

Das Ministerium fur Verkehr kann Nachforderungen an den Antrag stellen. Nachge-
reichte Unterlagen gelten als vollstandige Ergédnzung des Antrages.

Sofern die eingegangenen Antrége das zur Verfigung stehende Budget in Summe
Ubersteigen, werden die Antrage in der Reihenfolge des Antrageingangs beschie-
den.

8.5 Bewilligungszeitraum

Die Zuwendung wird fiir die Dauer von maximal fiinf Jahren gewahrt (Bewilligungs-
zeitraum). Der konkrete Bewilligungszeitraum wird im Zuwendungsbescheid festge-
setzt.

Das Ministerium fur Verkehr entscheidet als Prifungs-, Entscheidungs- und Bewilli-
gungsbehdrde Uber die eingereichten Forderantrdge geman pflichtgemafiRem Er-
messen unter Berilcksichtigung dieser Richtlinie und der verfiigbaren Mittel im
Staatshaushaltsplan.



8.5.1 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Zuwendungen werden erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids ausge-
zahlt. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt halbjahrlich.

Der Stichtag fur die Ermittlung der férderfahigen Zahlfahrzeuge ist bei einer Antrag-
stellung zum 01.04. jeweils der 30.6. des darauffolgenden Jahres und bei einer An-
tragstellung zum 01.10. jeweils der 31.12. des darauffolgenden Jahres.

Die Hohe der Auszahlung bemisst sich nach dem im Antrag festgelegten und durch
Zwischenverwendungsnachweis verifizierten Projektumfang.

8.5.2 Verwendungsnachweisverfahren

Der Zwischenverwendungsnachweis ist jahrlich vorzulegen und besteht aus einem
Sachbericht und einem zahlenmafBigen Nachweis. Die Formulare werden im Internet
auf der Homepage des Ministeriums fur Verkehr unter der Bezeichnung ,,Betriebs-
kostenforderung AFZS® eingestellt. Die Verwendung der Formulare ist bindend.

Beim Abrechnungsjahr Juli bis Juni ist der Verwendungsnachweis jeweils bis zum
darauffolgenden 31. August vorzulegen. Beim Abrechnungsjahr von Januar bis De-
zember entsprechend bis zum darauffolgenden 28. Februar.

Dem Zwischenverwendungsnachweis ist jeweils eine korrigierte Prognose pro Auf-
gabentrager fur das nachste Abrechnungsjahr beizuftigen.

Nach Abschluss des Bewilligungszeitraums ist die zweckentsprechende Verwen-
dung der Zuwendungsmittel mit einem Schlussverwendungsnachweis nach Ziffer. 7
ANBest-K vorzulegen. Dieser besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenma-
Bigen Nachweis. Im Sachbericht sind die im Rahmen des Zwischenverwendungs-
nachweises vorgelegten Daten tabellarisch zusammenzufassen. Die Formulare wer-
den im Internet auf der Homepage des Ministeriums flr Verkehr unter der Bezeich-
nung ,Betriebskostenforderung AFZS® eingestellt. Die Verwendung der Formulare
ist bindend.



Der Schlussverwendungsnachweis ist innerhalb von einem Jahr nach Ende des Be-
willigungszeitraums einzureichen.

Im Ubrigen wird auf Ziff. 7 der ANBest-K verwiesen.

8.6 Erfolgskontrolle

Als Erfolgskontrolle dient die jahrliche Lieferung vollstédndiger und richtiger Nach-
fragezahlen sowie zusatzlicher Angaben zu Anzahl der Fahrzeuge, Art, Umfang und
Qualitat gemaB Anforderungskatalog Automatische Fahrgastzahlung (Anlage 1).

8.7 Unwirksamkeit von Zuwendungsbescheiden, Erstattung
und Verzinsung

Bei Nichteinhaltung der in dieser Forderrichtlinie enthaltenen Regelungen, der gel-
tenden Vorgaben der Landeshaushaltsordnung sowie der dazugehdrigen Verwal-
tungsvorschrift oder in den in § 49 LVwVfG genannten Fallen behélt sich das Minis-
terium fur Verkehr in Ganze oder anteilig eine Rickforderung der gewéahrten Zuwen-
dung vor.

Die Bewilligungsstelle kann den Zuwendungsbescheid insbesondere ganz oder teil-
weise widerrufen und bereits gewahrte Zuwendungen zurickfordern, wenn der Zu-
wendungsempfanger die Mittel nicht entsprechend dem Zuwendungszweck ver-
wendet bzw. wenn das Projekt vor dem im Antrag beschriebenen und im Bewilli-
gungsbescheid festgesetzten Zeitraum beendet wird.

Far die Aufhebung von Zuwendungsbescheiden und Riuckerstattung der Zuwen-

dungen sind neben den haushaltsrechtlichen Bestimmungen die Vorschriften des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwWV{G), insbesondere die 8§88 43, 48, 49
und 49a LVwVfG anzuwenden.



9 Strafrechtliche Hinweise

Unrichtige oder unvollstandige Angaben zu subventionserheblichen Tatsachen
kdnnen nach § 264 Strafgesetzbuch (StGB) (Subventionsbetrug) strafbar sein, so-
fern die Angaben fir das antragstellende Unternehmen oder einen anderen vorteil-
haft sind. Gleiches gilt, wenn die Bewilligungsstelle tber subventionserhebliche
Tatsachen in Unkenntnis gelassen worden ist.

Rechtsgrundlagen: § 264 StGB und §8 2 ff. Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976
(BGBL. 1S.2037) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes Uiber die Vergabe von Subven-
tionen nach Landesrecht (LSubvG) vom 1. Marz 1977 (GBL. S. 42).

10 Prifungsrecht des Rechnungshofs

Der Rechnungshof Baden-Wirttemberg ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfan-
gerin oder dem Zuwendungsempfanger zu prifen (§ 91 LHO).

11 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 713.01.2026 in Kraft und am 31.72.2032 aulRer Kraft.



12 Anlagen
Anlage 1: Anforderungskatalog Automatische Fahrgastzahlsysteme

Anlage 2: Anwendungshilfe zur Ermittlung des forderféahigen Ausstattungsgrades
mit Zéhltechnik im Rahmen der LGVFG-Férderung des Landes Baden-Wirttemberg

Anlage 3: Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung zur Betriebskostenférderung von
AFZS auf der Grundlage der Richtlinie zur Betriebskostenférderung fur Automatische
Fahrgastzahlsysteme (AFZS) - einzelne Antragstellung nach Ziff. 4.1

Anlage 3a: Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung zur Betriebskostenférderung
von AFSZ auf Grundlage der Richtlinie zur Betriebskostenférderung fur Automatische

Fahrgastzahlsysteme (AFZS) - gebtindelte Antragstellung nach Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3

Anlage 3b: Voraussichtliche forderfahige Ausstattung je Jahr — gebiindelte Antrag-
stellung nach Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3

Anlage 3c: Erméachtigungs- und Verzichtserklarung - gebindelte Antragstellung
nach Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3

Anlage 3d: Formular Plausibilisierung des Ausstattungsgrads bei Antragstellung



	1 Zuwendungsziel
	2 Rechtsgrundlagen
	3 Zweck der Zuwendung
	4 Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger
	4.1 Kommunale Aufgabenträger
	4.2 Kommunaler Leit-Aufgabenträger für mehrere kommunale Aufgabenträger
	4.3 Verband Region Stuttgart und kommunale Zweckverbände

	5 Zuwendungsvoraussetzungen
	6 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
	6.1 Art und Umfang der Förderung
	6.2 Höhe der Förderung

	7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
	8 Verfahren
	8.1 Antragstellung
	8.2 Antragsweg
	8.3 Antragsunterlagen
	8.4 Bewilligungsverfahren
	8.5 Bewilligungszeitraum
	8.5.1 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
	8.5.2 Verwendungsnachweisverfahren

	8.6 Erfolgskontrolle
	8.7 Unwirksamkeit von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und Verzinsung

	9 Strafrechtliche Hinweise
	10 Prüfungsrecht des Rechnungshofs
	11 Inkrafttreten
	12 Anlagen

